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Ansuchen für Brandsicherheitsdienst  
in der Gemeinde Buch 

 
Aus organisatorischen Gründen ist dieser Antrag mindestens 3 Wochen vor Beginn der 
geplanten Veranstaltung bei der Feuerwehr Buch abzugeben. 
 
Kommandant Eberle Daniel, (0664/39 44 375) eb.da@gmx.at  
 

 
Angaben zur Veranstaltung 

 

Datum 
 

Beginn                   Uhr (Saalöffnung:                     Uhr) 

Voraussichtliches Ende  

Veranstaltungsort  

Veranstaltung  

Veranstalter 

Name, Anschrift, Telefon 

 
 

Ansprechpartner wäh- 
rend der Veranstaltung 
(muss immer Verfügbar sein) 

 

Name, Mobiltelefon 

Erwartete Besucheranzahl  

Behördliche Vorgaben  

Besonderheiten z. B. Mehrere Hilfsbedürftige Personen, körperlich oder geistig behinderte 
Personen, Bühnenfeuerwerk, Verbrennungsmotoren, offenes Feuer usw. 

 
 
 
Buch, den            
  Antragsteller 



 

Ortsfeuerwehr Buch  feuerwehr@buch.cnv.at Raiffeisenbank am Hofsteig 
Heimen 67 www.feuerwehr-buch.at IBAN: AT33 3748 2000 0106 2165 
6960 Buch   BIC: RVVGAT2B482 

 

Merkblatt 

Für den Brandsicherheitsdienst 

 

Der Brandsicherheitsdienst meldet sich bei der oben angeführten Ansprechperson zum Dienstbeginn 
an und bei Beendigung wieder ab. 

Welche Aufgabe hat der Brandsicherheitsdienst? 

Der BSD überwacht den Ablauf der Veranstaltung und überprüft insbesondere die für die Sicherheit der 
Besucher relevanten Einrichtungen wie z. B. Notausgänge, Notbeleuchtung, Alarmeinrichtungen, 
Feuerlöschmittel usw. Orte oder Darbietungen, an denen mit einer erhöhten Brandgefahr zu rechnen ist 
(z. B. Darbietungen mit Feuerwerk oder offenem Feuer, Scheinwerfer, Aschenbecher u. ä.), werden 
besonders überprüft. 
 
Bei einem Schadenfall hat der BSD folgende Aufgaben: 
♦ Absetzung einer Notrufmeldung 
♦ Veranlassung einer kontrollierten Räumung 
♦ Entgegenwirkung einer Panik 
♦ Leistung von Erster Hilfe 
♦ Einleitung von Löschmaßnahmen 
 
Welchen Zeitraum deckt der BSD ab? 
Der Dienstbeginn des BSD liegt i. d. R. 30 Minuten vor Öffnung des Saales mit einem grundsätzlichen 
Kontrollgang, mit Prüfung der Einhaltung der Bestuhlungspläne bzw. der relevanten Bau- und 
Veranstaltungsrichtlinien sowie der Alarm- und Löscheinrichtungen. Der Wachhabende meldet sich 
unmittelbar nach Dienstbeginn bei dem Veranstalter oder seinem Beauftragten. 
Der BSD beendet seinen Dienst, nachdem das offizielle Programm beendet ist und eine erhöhte 
Gefährdung der anwesenden Personen nicht mehr gegeben ist. 
 
Welche Befugnisse hat der BSD? 
Stellt der BSD Mängel fest, durch die die Sicherheit der anwesenden Gäste gefährdet sein könnte, werden 
diese dem Veranstalter mitgeteilt, der für deren Beseitigung nicht  möglich ist, so kann der BSD die 
Durchführung der Veranstaltung untersagen. 
 
 
 
 
 
 
 
Buch, den            
  Antragsteller 
 


